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ANALYSEN UND BERICHTE
SOZIALPOLITIK

Einkommensumverteilung durch 
Transferzafilungen
W illi Albers, Kiel

Das soziale Sicherungssystem enthält erhebliche Inkonsistenzen. Nur einschneidende Reformen können 
Abhilfe schaffen. Gleichzeitig könnten sie dazu dienen, einen finanziellen Spielraum zu schaffen, der 
benötigt wird, um die Gefährdung der sozialen Sicherung aufgrund der Verschlechterung der Alters
struktur zu verringern.

Die öffentliche Hand verteilt die den privaten 
Haushalten zur Bedürfnisbefriedigung zur 

Verfügung stehenden Ressourcen in v ielfä ltiger 
W'eise um. Die wichtigsten Instrumente einer sol
chen Verteilungspolitik sind Transferzahlungen, 
Steuern und ein kollektives Angebot von Gütern 
und Diensten zum „N u llta rif“ oder zu nicht kosten
deckenden Preisen. Die Einkommen werden zwi
schen Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen 
umverteilt, aber auch innerhalb der Erwerbstäti
gen zwischen Beziehern hoher und niedriger Ein
kommen und/oder zwischen Personen mit unter
schiedlichen Belastungen (z. B. Familien mit Kin
dern), die sie aus ihrem Einkommen zu tragen 
haben.

Steuerdifferenzierungen werden in erster Linie zur 
Umverteilung der Einkommen zwischen Erwerbs
tätigen verwendet. A llerdings sind die Erwerbs
tätigen auch in erheblichem Umfang Empfänger 
von Transferzahlungen zum Ausgleich zusätzlicher 
Belastungen (Kindergeld, Wohngeld, Ausbildungs
förderung). Besonders bei Invalidität erhalten sie 
aber auch Leistungen zum Ausgleich ihrer gemin
derten Erwerbsfähigkeit und des unterstellten Ein
kommensausfalls. Hier treffen also Erwerbsein
kommen und Transferzahlungen zusammen, wo
bei in der Regel das Erwerbseinkommen über
wiegt. Nach einer Berechnung des Deutschen In
stituts für Wirtschaftsforschung machten derartige 
Transferzahlungen im Durchschnitt a ller Arbeiter
haushalte etwa 7 %  ihres Bruttoarbeitsentgelts 
aus.
Die Verwendung von Steuern zur Einkommens
umverteilung zugunsten von Nichterwerbstätigen

Prof. Dr. W illi Albers, 60, ist Ordinarius für 
Volkswirtschaftslehre und D irektor des Insti
tuts für Finanzwissenschaft der Christian- 
Albrechts-Universität Kiel.

fä llt dagegen weitgehend aus, da sie in der Regel 
keine Einkommensteuer zu zahlen haben und 
Steuervergünstigungen deshalb nicht greifen. Hier 
lag einer der Mängel der Anpassung der Einkom
men an den Bedarf unterschiedlich großer Fami
lien, solange z. B. der Ausgleich der Kinderlasten 
über Freibeträge in der Einkommensteuer statt
fand. Die soziale Sicherung von Nichterwerbstäti
gen erfolgt deshalb ganz überwiegend durch 
Transferzahlungen.

Die unentgeltlich vom Staat angebotenen Güter 
und Leistungen sollen zwar in erster Linie den 
Einsatz der Produktionsfaktoren und damit die 
Versorgung mit Gütern verbessern (Allokations
ziel), jedoch treten dabei erhebliche Umvertei
lungswirkungen auf, je nachdem in welchem Um
fang sie von Beziehern niedriger und hoher Ein
kommen genutzt werden. Zum Teil wird die Um
verteilung vom Staat bewußt angestrebt, zum Teil 
tr itt sie aber auch als unbeabsichtigte Nebenwir
kung ein. Im zweiten Fall muß mit unerwünschten 
Verteilungswirkungen gerechnet werden. So lie
gen z. B. Untersuchungen vor, daß in den Verei
nigten Staaten die unentgeltlich zu besuchenden 
Bildungseinrichtungen zu einer Umverteilung zu
gunsten der Bezieher höherer Einkommen führen, 
weil deren Kinder in überdurchschnittlichem Um
fang die Bildungseinrichtungen mit den höchsten 
Kosten je Kind und der längsten Verweildauer be
suchen und diese Vorteile stärker als die mit dem 
Einkommen wachsende Steuerbelastung zuneh
men. Da in der Bundesrepublik Deutschland die 
Jugendlichen, die weiterführende Schulen und 
Hochschulen besuchen, sich eher noch stärker als 
in den Vereinigten Staaten auf Familien der geho
benen Schichten konzentrieren, ist mit einer ent
sprechenden Umverteilung zu rechnen, die zu der 
allgemein angestrebten gleichmäßigeren Vertei
lung der verfügbaren Einkommen im Widerspruch 
steht.
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Diese vorangestellten Bemerl<ungen sollen deut
lich maclien, daß eine Untersuclnung, die sich auf 
eine Darstellung der Transferzahlungen be- 
schränl<t, die von der öffentlichen Hand bewirl<te 
Umverteilung der Einl<ommen und Bedürfnisbe- 
friedigungsmöglichl<eiten nur unvollkommen er
faßt. Darüber hinaus besteht die Gefahr, daß 
durch einen nicht aufeinander abgestimmten Ein
satz der Instrumente Transferzahlungen, Steuer
differenzierungen und kollektives Angebot von 
Gütern und Dienstleistungen unerwünschte Ver
teilungswirkungen entstehen.

Das g ilt auch schon deshalb, weil für die durch 
Transferzahlungen bewirkte Umverteilung der Ein
kommen auch die Einkommenseinbußen bei den
jenigen Staatsbürgern berücksichtigt werden müs
sen, die zur Finanzierung der Transferzahlungen 
herangezogen werden. Jede Umverteilung bringt 
es nun einmal mit sich, daß der Gruppe der bes
ser gestellten eine Gruppe von schlechter gestell
ten Staatsbürgern gegenübersteht, deren Existenz 
die Politiker allerdings zu verschweigen bestrebt 
sind. Dies führt dazu, daß viele Transferzahlungen 
aus Steuereinnahmen finanziert werden, die von 
allen Staatsbürgern aufgebracht werden, so daß 
die Umverteilungswirkung im dunkeln bleibt.

Ein gutes Beispiel dafür, wohin dieses Verfahren 
führt, ist der aus allgemeinen Steuermitteln finan
zierte Kinderlastenausgleich. Die in Form einer 
Transferzahlung gewährte Entlastung von Fami
lien mit Kindern (Kindergeld) belief sich 1977 auf 
etwa 14 Mrd. DM. Davon haben die Familien mit 
Kindern durch ihren Beitrag zum allgemeinen 
Steueraufkommen etwa 3 0%  selbst aufgebracht. 
Um diesen Anteil bleibt die tatsächliche Besser
stellung der Familien mit Kindern (Nettowirkung) 
hinter dem ausgezahlten Betrag an Kindergeld 
(Bruttowirkung) und der damit angestrebten Ent
lastung zurück.

Vernebelung der Umverteilungswirkungen

Noch krasser ist die durch eine nicht klare 
Trennung zvi/ischen Belasteten und Begünstig
ten eintretende „Vernebelung“ der tatsächlichen 
Umverteilungswirkung bei der sogenannten bei
tragsfreien Mitversicherung von Ehefrau und 
Kindern in der gesetzlichen Krankenversiche
rung. Der Anteil der Alleinstehenden ist viel zu 
klein, als daß sie die krankheitsbedingten Auf
wendungen für den Ehepartner und die Kinder 
allein tragen könnten. Da der Beitragssatz, wenn 
man von den Ersatzkassen absieht, unabhängig 
vom Familienstand für alle Versicherten gleich 
hoch festgesetzt worden ist, zahlen die Verheira
teten den größten Teil der Krankheitskosten ihrer 
Angehörigen über den zur Finanzierung dieser 
Ausgaben erhöhten allgemeinen Beitragssatz

selbst. Für die Ehefrau dürfte dies aufgrund des 
niedrigen Anteils von Alleinstehenden und deren 
unterdurchschnittlichen Einkommen (hoher Anteil 
von Berufsanfängern und Alten) etwa 90%  sein. 
Es bleibt also eine Umverteilung zugunsten von 
Ehepaaren und Familien mit Kindern bestehen, 
die deren verringerter Leistungsfähigkeit Rech
nung trägt und insofern zielkonform ist. A ller
dings bleibt von der plakativen These von der 
„beitragsfreien Mitversicherung“ der Angehörigen 
nicht viel übrig.

Renteneinl<ommen

Auf die Rentnerhaushalte entfielen nach einer 
Schätzung des Deutschen Instituts für Wirtschafts
forschung ') 1975 etwa 21,5%  der gesamten 
Nettoeinkommen aller Haushalte. Das Einkommen 
der Rentnerhaushalte erreichte damit je Haushalt 
etwa zwei Drittel des Durchschnittseinkommens 
aller Haushalte. Da die Zahl der im Durchschnitt 
je Haushalt zu unterhaltenden Personen bei den 
Rentnern erheblich kleiner als bei den Haushalten 
der aktiven Bevölkerung ist^), sind die Unter
schiede im Pro-Kopf-Einkommen erheblich gerin
ger. Hierdurch erreichen die Rentner 85%  des 
durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens der ge
samten Bevölkerung, und sie haben sogar pro 
Kopf 3 %  mehr Einkommen als der durchschnitt
liche Arbeiterhaushalt zur Verfügung.

Hinsichtlich der Aussagefähigkeit dieser Schät
zung muß -  abgesehen von den mit jeder Schät
zung verbundenen Ungenauigkeiten -  berücksich
tig t werden, daß es sich um Haushaltseinkommen 
handelt, wobei zu den Rentnerhaushalten die jeni
gen Haushalte gerechnet werden, die überwie
gend von Rente leben. Das heißt, andere Einkünfte, 
z. B. Nebeneinkünfte aus einer Erwerbstätigkeit 
des Rentners selbst und Erwerbseinkommen an
derer zum Haushalt gehörender Angehöriger, er
höhen die Rentenbezüge. Auf der anderen Seite 
sind kleine Renten, die an Erwerbstätige oder an 
Rentner gezahlt werden, die in Erwerbstätigen
haushalten leben, in den Einkommen dieser Haus
halte enthalten. Es handelt sich dabei vielfach um 
Bezieher kleiner Renten, deren Rente allein zum 
Lebensunterhalt nicht ausreicht und die deshalb 
mit ihren Kindern Zusammenleben und eine fam i
lienbezogene zusätzliche Sicherung erhalten. 
Diese niedrigen Renten, z. B. in großem Umfang 
die Renten von Witwen, drücken also den Durch
schnitt der Einkommen der Rentnerhaushalte 
nicht nach unten.

1) Vgl. G. G ö s e k e ,  K. D. B e d a u ;  Verteilung und Schich
tung der Einkommen der privaten Haushalte in der Bundesrepu
blik Deutschland 1950-1975, Deutsches Institut für Wirtschaftsfor
schung, Beiträge zur Strukturforschung, H. 31, Berlin 1974.
2) Die Masse der Rentner sind alte Menschen, die keine Kinder 
mehr zu versorgen haben, und wegen der unterschiedlichen Le
benserwartungen von Mann und Frau und dem Unterschied beim 
Heiratsalter sind die Rentnerhaushalte zum großen Teil Einper
sonenhaushalte.
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Auf den Haushalt abzustellen erscheint deshalb 
sinnvoll, weil die Lebensgemeinschaft der Familie 
so eng und umfassend ist, daß in ihr das Einkom
men gemeinsam verwendet wird und damit das 
erreichbare Wohlstandsniveau vom Famiiienein- 
kommen abhängt. Auf Individuen oder gar auf ein
zelne Rentenarten bezogene Einkommensver
gleiche sind demnach für die Beurteilung der w irt
schaftlichen Lage wenig aussagefähig.

Die erwähnten Relationen bestätigen, daß insge
samt genügend Mittel für die soziale Sicherung 
der Nichterwerbstätigen zur Verfügung stehen. 
Wenn trotzdem in bestimmten Fällen soziale Här
ten auftreten, so ist dies nicht auf ein zu niedriges 
Niveau, sondern auf Strukturfehler innerhalb des 
sozialen Sicherungssystems zurückzuführen.

Den Leistungen an die Nichterwerbstätigen steht 
die Belastung der aktiven Generation durch Steu
ern und Sozialabgaben gegenüber. Diese Abga
benquote hat sich im Zeitablauf, wie die Tabelle 1 
zeigt, deutlich erhöht, wobei der größte Teil der 
Steigerung auf die Sozialabgaben zurückzuführen 
ist.

Tabelle 1
Steuern, Sozialabgaben und Sozialprodul^t 

in der Bundesrepublil< Deutschland 1960, 1965, 
1970 und 1975
(in IVlrd. DM und %)

Jahr 1 1960 1965 1970 1975

Sozialprodukte a) 277 414 611 914
Steuern 63 106 154 338 c)
Sozialabgaben 34 53 84 159 c)
Abgaben Insges.b) 103 158 238 398 c)
Steuerquote 23,7 25,5 24,9 26,1
Sozialabgabenquote 12,5 12,7 13,5 17.4
Abgabenquote insges. 36,2 38,2 38,4 43,5

a) Nettosozialprodukt zu Marktpreisen; b) ab 1970 einscliließlich 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber; 
c) Schätzung.
Q u e l l e :  W. A l b e r s :  Ursachen, Wirkungen und Begren
zungsmöglichkeiten einer wachsenden Staatsquote (noch unver
öffentlichtes Manuskript).

Stellt man die Betrachtung auf die Ausgaben der 
öffentlichen Hand ab, so hat sich die Ausgaben
quote sogar seit Anfang der 70er Jahre auf über 
50%  des Sozialprodukts erhöht. Das ist darauf 
zurückzuführen, daß die Ausgaben außer durch 
Steuern und Sozialabgaben auch durch andere 
Einnahmen und in der jüngeren Vergangenheit in 
stärkerem Maße -  nur teilweise konjunkturell be
gründet — auch durch Verschuldung finanziert 
worden sind. Wenn faktisch jede zweite verdiente 
Mark der privaten Haushalte vom Staat für die 
von ihm angebotenen Güter und Dienste oder 
für Zwecke der Einkommensumverteilung bean
sprucht w ird, ist das ein hoher Preis, der fü r das 
erreichte Niveau der sozialen Sicherheit gezahlt 
werden muß. Die zwangsweisen Eingriffe in die 
Verfügungsmacht über das von den Staatsbürgern

durch eigene Leistungen erworbene Einkommen 
können jedenfalls ohne nachteilige Wirkungen 
nicht beliebig verschärft werden. Angesichts der 
unbefriedigenden wirtschaftlichen Entwicklung 
sind eher erste Ansätze zu einer Verminderung 
der Abgabenquote zu erkennen^).

Problembereich Gesundheitswesen

Der relativ enge finanzielle Spielraum für das so
ziale Sicherungssystem kann in der Zukunft zu 
Schwierigkeiten führen. Bei zwei sozialen Tatbe
ständen, Krankheit und Alter, haben sie sich be
reits abgezeichnet. Die Belastung durch explo
sionsartig steigende Ausgaben der Krankenver
sicherung -  in dem Jahrfünft von 1971-1975 be
trug die Steigerungsrate 19,5%  pro Jahr (!) -  
drohte das System zu sprengen. Man hatte bereits 
ausgerechnet, wann bei anhaltender Entwicklung 
das gesamte Sozialprodukt zur Krankheitsbe
kämpfung verwendet werden müßte. Die Ärzte 
haben dann — wenn auch sehr spät -  erkannt, 
daß sie ihre Einkommensansprüche zurückschrau
ben müssen, wenn sie nicht die Existenzberechti
gung einer privaten ärztlichen Versorgung gefähr
den wollen. Das „Krankenversicherungskosten
dämpfungsgesetz“ hat dann noch etwas nachge
holfen.

Damit ist aber noch keine langfristige Lösung des 
Problems gefunden worden. Wenn der Einkom- 
mensvorsprung der Ärzte abgebaut ist, w ird der 
Kostendruck w ieder zunehmen. Dabei ist schon 
wegen der hohen Arbeitsintensität im Gesund
heitsbereich mit überdurchschnittlichen Kosten
steigerungen zu rechnen. Soll die Erhöhung der 
Transferzahlungen bei Krankheit im Rahmen der 
Zuwachsrate des Sozialprodukts bleiben, w ird die 
Gesundheitspolitik nicht um eine spürbare Ko
stenbeteiligung der Staatsbürger herumkommen. 
Denn ohne eine Beschränkung der Nachfrage wird 
eine überproportionale Kostensteigerung im Ge
sundheitswesen nicht zu verhindern sein.

Problembereich Altersversicherung

In der Altersversicherung droht eine überpropor- 
tionaie Zunahme der Aufwendungen aus zwei 
Gründen. Einmal hat der Gesetzgeber kurzfristige 
Finanzierungsengpässe durch Mehreinnahmen in 
der Gegenwart ohne Rücksicht darauf beseitigt, 
daß sie in der Zukunft erhöhte Belastungen der 
gesetzlichen Rentenversicherungen zur Folge ha
ben. So wurde 1968 die Versicherungspflicht
grenze für Angestellte beseitigt. Dadurch flössen

3) Eine längerfristige Tendenzwende ist allerdings noch nicht zu 
erwarten, da die vorgenommenen Abgabensenkungen mit hohen 
Defiziten verbunden sind, die zur Zeit vielleicht noch mit der 
schlechten Wirtschaftslage zu rechtfertigen sind. Wenn die Wirt
schaftslage sich bessert, wird das in zweistelliger Mllllarden- 
höhe vorhandene „strukturelle" Defizit allerdings durch eine Ver
minderung der Ausgaben abgebaut werden müssen, wenn eine 
nachhaltige Verringerung der Abgabenquote erreicht werden soll.
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zusätzliche Beiträge von gut verdienenden Ange
stellten in die Kasse der Angestelltenversiche
rung, die erst mit großer Verzögerung zu zusätz
lichen Aufwendungen führen. Eine zunehmende 
Zahl von Gastarbeitern erhöhte ebenfalls die Bei
tragseinnahmen. Da es sich bei ihnen vorwiegend 
um jüngere Jahrgänge handelte, werden die dar
aus zu erfüllenden Ansprüche ganz überwiegend 
erst in der Zukunft fällig. Ähnlich ist es mit der in 
erster Linie von Selbständigen ausgenutzten Mög
lichkeit zur Nachentrichtung von Beiträgen zur ge
setzlichen Rentenversicherung. Sie erleichterte 
die damals schon prekäre Finanzlage der gesetz
lichen Rentenversicherungen, bringt aber erheb
liche zukünftige Mehrausgaben mit sich.

Der zweite quantitativ noch wichtigere Faktor ist 
der sich verschlechternde Altersaufbau der Bevöl
kerung. In den 20er Jahren des kommenden Jahr
hunderts wird bei Beibehaltung der gegenwärti
gen Rentenformel allein aufgrund der demogra
phischen Veränderungen eine Erhöhung des Bei
tragssatzes von gegenwärtig 18%  auf etwa 30®/o 
notwendig sein. Dabei ist die mit längerfristigen 
Prognosen im allgemeinen verbundene große Un
sicherheit in diesem Fall verhältnismäßig klein. 
Denn die dann Rentenberechtigten stehen auf
grund des Altersaufbaus der Bevölkerung fest. 
Auch die Beitragszahler leben zum großen Teil 
bereits, und die in den nächsten 20 Jahren Gebo
renen werden die Relation nicht entsprechend ver
ändern, wenn nicht ein völliger Umbruch in der 
Geburtenentwicklung eintritt.

Bezieht man die auf die weiter oben erwähnten 
Ursachen zurückgehenden zukünftigen erhöhten 
Belastungen in die Berechnung mit ein, so ist, 
wie dies von der Evangelischen Kirche Deutsch
lands (EKD)“*) angenommen wurde, allein zur Fi
nanzierung der Alterssicherung eine Abgaben
belastung von etwa 3 6 %  der Bruttoeinkommen 
erforderlich. Das ist eine utopische Größenord
nung, die zeigt, daß das jetzige System nicht 
durchgehalten werden kann. Der Lösung des Pro
blems wird dann allerdings politisch nicht mehr 
mit Flickschusterei wie im 20. und 21. Renten
anpassungsgesetz ausgewichen werden können.

Die gegenwärtige günstige Relation der Transfer- 
zum Erwerbseinkommen bei einer allerdings

hohen Abgabenbelastung wird sich in Zukunft also 
nicht aufrechterhalten lassen.

Die Ansprüche auf Transferzahlungen gehen auf 
den gleichen Tatbestand, Einkommensausfall 
durch Erwerbsunfähigkeit oder eine nicht zugemu
tete Erwerbstätigkeit, z. B. bei Müttern vor und 
nach der Geburt ihrer Kinder, zurück. Daraus ist 
zwar nicht abzuleiten, daß alle Transfereinkommen 
gleich hoch sein müssen. In der Bundesrepublik 
Deutschland g ilt das Prinzip der Einkommens- 
bezogenheit der Sozialleistungen, weil das Le
bensniveau nach dem Ausscheiden aus dem Er
werbsleben in einer bestimmten Relation zu dem 
während der aktiven Lebensphase erreichten 
Niveau stehen soll. Man möchte ein Herausfallen 
der Empfänger von Transferzahlungen aus der 
erreichten Sozialschicht vermeiden. Geht die Er
werbsunfähigkeit auf einen Kriegsdienst zurück, 
könnte eine höhere Transferzahlung dadurch ge
rechtfertigt werden, daß sie auch einen „Ehren
so ld“ einschließen sollte. Unbeschadet solcher 
Differenzierungen müßten aber gewisse Grund
prinzipien für das angestrebte Verhältnis zwischen 
Transfer- und Erwerbseinkommen bei den Emp
fängern der Sozialleistungen und damit auch zwi
schen den verschiedenen Transferzahlungen zu 
erkennen sein.

Fehlendes Gesamtkonzept

Überprüft man daraufhin die Höhe der bei ver
schiedenen sozialen Tatbeständen gezahlten 
Transfereinkommen, so stellt man z.B . fest, daß 
beim Tatbestand Krankheit die Relation des Netto
erwerbseinkommens zum Transfereinkommen 1:1 
(Lohnfortzahlung), beim Tatbestand Alter -  mit 
sehr großer Streuung -  im Durchschnitt bei Män
nern etwa 1:0,65, bei Frauen gut 1:0,5, bei Berg
arbeitern dagegen fast 1:0,9 beträgt. Bei kürzerer 
Arbeitslosigkeit erhalten die Empfänger 68 %, bei 
längerer 58 %  des letzten Nettoarbeitsentgelts. 
Hierbei wird die Höhe der Transferzahlung also 
d irekt in Prozent des Nettoeinkommens festge
setzt, während bei den anderen Leistungen um
gerechnete Bruttogrößen Bezugsgrundlage sind. 
Bei der Alterssicherung ist im Gegensatz zu den

't) Vgl. Aktueller Kommentar Nr. 3 der Kammer der Evangelischen 
Kirche für soziale Ordnung: Bevölkerungspolitik und Rentenlast, 
Hannover, 14. März 1978.

Partner iärSie ¡n allen Fragen der Geldanlage

^VEREINS- UND WESTBANK
Mehr als 270 Niederlassungen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.
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Übrigen Sozialleistungen nicht das letzte, sondern 
das durchschnittliche Arbeitsentgelt Bezugsgröße 
für die Berechnung der Höhe der Ansprüche. Da
von machen jedoch die Beamtenpensionen eine 
Ausnahme, bei denen sich in der Regel die Pen
sion nach dem letzten Einkommen, das über dem 
Durchschnittseinkommen der aktiven Lebens
phase liegt, errechnet.

Diese Unterschiede sind nur zum Teil durch diver
gierende Ziele, die bei den sozialen Tatbeständen 
verfolgt werden, zu erklären. Überwiegend gehen 
sie auf die geschichtliche Entwicklung zurück, die 
es mit sich gebracht hat, daß die Sicherung gegen 
die verschiedenen sozialen Risiken nacheinander 
und weitgehend unabhängig voneinander erfolgte. 
Diese Erklärung ändert allerdings nichts an der 
Tatsache, daß die Relationen zwischen den Sozial
leistungen nicht stimmen, weil einfach ein Gesamt
konzept fehlt. So ist die Überdotierung der Lei
stungen im Krankheitsfall evident. Sie wird noch 
dadurch verstärkt, daß auch Krankheitskosten, 
also zusätzliche Belastungen im Krankheitsfall, 
von wenigen Ausnahmen abgesehen, vollständig 
ersetzt werden. Das führt zu einer nicht gerecht
fertigten Inanspruchnahme von Leistungen, wie 
simulierte Krankheiten (Krankfeiern) und der Me- 
dikamentenmißbrauch zeigen.

Mängel des Bruttolohnkonzepts

Die Höhe der Sozialleistungen wird in der Regel 
nach der Höhe der Bruttoerwerbseinkommen ihrer 
Empfänger bemessen. Diese Bezugsgröße ent
spricht nicht der Zielsetzung, für die Empfänger 
von Transferzahlungen ein bestimmtes Verhältnis 
zum erreichten Lebensniveau in der aktiven 
Lebensphase herzustellen. Denn die Bedürfnis
befriedigungsmöglichkeiten hängen vom Netto- 
und nicht vom Bruttoeinkommen ab. Das Verhält
nis zwischen Brutto- und Nettoeinkommen ist zu
dem unterschiedlich, weil bei den Transfereinkom
men infolge ihrer weitgehenden Freistellung von 
direkten Steuern und Sozialabgaben Brutto- und 
Nettoeinkommen zusammenfallen, während die 
Nettoerwerbseinkommen um die Einkommen
steuer und Sozialabgaben -  in der Bundesrepu
blik Deutschland machen sie im Durchschnitt etwa 
30 %  aus — hinter den Bruttoeinkommen Zurück
bleiben.

Diesen Mangel könnte man relativ leicht besei
tigen, wenn das Verhältnis zwischen Brutto- und 
Nettoeinkommen für alle Einkommensbezieher 
gleich wäre. Dann wäre einfach die Verhältniszahl 
zwischen Erwerbs- und Transfereinkommen ent
sprechend zu korrigieren. Infolge der Progression 
der Einkommensteuer nimmt aber die Abgaben
quote mit steigendem Einkommen zu. Daraus 
folgt, daß bruttolohnbezogene Sozialleistungen,

wie die nachfolgende Modellrechnung zeigt, mit 
steigendem Einkommen -  jedenfalls bis zur Bei
tragsbemessungsgrenze der Sozialabgaben -  zu
nehmende Anteile des Nettoerwerbseinkommens 
erreichen.

Tabelle 2
Anteile bruttolohnbezogener Sozialleistungen 
am Nettoerwerbseinkommen bei progressiver 

Abgabenbelastung

Brutto
erwerbs- 1 

einkommen; 
in DM/Jahr

Einkommen
steuer Sozial

ab
Netto

erwerbs
ein-

Sozial-
felstungb)

(%) (DM)
gaben a) 

(DM) kommen
(DM) (DM) ("/oc))

5 000 0 0 750 4 250 2 500 59
10 000 10 1 000 1 500 7 500 5 000 67
20 000 20 4 000 3 000 13 000 10 000 77
30 000 d) 25 7 500 3 000 19 500 10 000 51

a) Abgabenquote (Arbeitnehmeranteil) 15 % bis zur Beitragsbe
messungsgrenze; b) 50 % des Bruttoerwerbseinkommens bis zur 
Beitragsbemessungsgrenze; c) Anteil am Nettoerwerbseinkommen; 
d) Beitragsbemessungsgrenze; 20 000 DIVl/Jahr.

Wenn überhaupt das Verhältnis zwischen Netto
erwerbs- und Transfereinkommen in Abhängig
keit von der Einkommenshöhe differenziert wer
den soll, müßte der Anteil für Bezieher kleiner 
Einkommen höher liegen, weil sie -  jedenfalls 
wenn die Transfereinkommen erheblich niedriger 
als die Erwerbseinkommen sind -  sich stärker 
dem Existenzminimum annähern. Das Absinken 
der Relation im oberen Bereich der Einkommen 
geht auf das Wirksamwerden der Beitragsbemes
sungsgrenze zurück und beruht auf der Über
legung, daß in diesen Einkommensgrößenklassen 
Sparfähigkeit und Sparneigung so gestiegen sind, 
daß eine „Vollsicherung“ durch ein Zwangssiche
rungssystem nicht mehr erforderlich ist, weil in 
ausreichendem Maße privat gegen die sozialen 
Risiken vorgesorgt werden kann.

Der Mangel einer Bruttolohnbezogenheit tr itt bei 
der in großen Bereichen des öffentlichen Dien
stes bestehenden „Übersicherung“ besonders 
deutlich in Erscheinung. Macht die Sozialleistung 
am Bruttoerwerbseinkommen mehr aus als der 
nach Abzug der Abgaben verbleibende Anteil, 
steht der Rentner sich besser als während seines 
Erwerbslebens. Da die Altersversorgung im öffent
lichen Dienst durch die Zusatzversorgung in der 
Regel auf 75 %  des Bruttoerwerbseinkommens 
aufgestockt wird, tr iff dies bei einer Abgabenquote 
von über 25 %  zu, was bei den besser verdie
nenden Angehörigen im öffentlichen Dienst der 
Fall ist.

Da bei einer Umstellung auf Nettobasis Änderun
gen der Abgabenquote, die nicht nur vom Finanz
bedarf des Staates (Steueränderungen), sondern 
auch vom Altersaufbau der Bevölkerung verur
sacht werden, automatisch zu entsprechenden 
Veränderungen der Höhe der Sozialleistungen
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führen, ist eine Umstellung der Rente auf Netto
basis auch aus diesem Grunde erwünscht.

Geht man davon aus, daß die mit Hilfe der Ein
kommensteuer erreichte gleichmäßigere Verteilung 
der Nettoeinkommen der gewünschten Einkom
mensverteilung entspricht, g ibt es im Prinzip kei
nen Grund, eine davon abweichende Verteilung 
der Transfereinkommen anzustreben. Das heißt, 
soweit Sozialleistungen aus speziellen Abgaben 
finanziert werden, sollte weitgehend das Äquiva
lenzprinzip angewendet werden, das z. B. auch in 
der privaten Lebensversicherung gilt. Das gegen
wärtige soziale Sicherungssystem enthält jedoch 
eine Reihe von Elementen einer vertikalen Ein
kommensumverteilung innerhalb des Kreises der 
Versicherten. So zahlen die Versicherten in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung einkommens
abhängige Beiträge, während die Leistungen pro 
Kopf weitgehend konstant sind. Auch in der 
Gesetzlichen Rentenversicherung bestehen eine 
Reihe Umverteilungselemente: Renten nach Min
desteinkommen, Anrechnung von beitragsfreien 
Zeiten als Versicherungszeiten, Zurechnungszei
ten bei vorzeitiger Erwerbsunfähigkeit und nicht 
zuletzt die vorgezogene Altersrente, durch die 
die Personengruppe, die nach Vollendung des 
63. Lebensjahres eine Rente bezieht, Vorteile 
gegenüber derjenigen hat, die erst nach Vollen
dung des 65. oder 67. Lebensjahres in die Rente 
eintritt. Umverteilungen erfolgen auch in Abhän
gigkeit von der Familiengröße.

Ein Teil dieser Umverteilungsmaßnahmen bewirkt 
eine bessere Anpassung der Sozialleistungen an 
den Bedarf. Insofern entsprechen sie den Prin
zipien der sozialen Sicherung. Daneben bestehen 
aber auch Differenzierungen, die sozialpolitisch 
nicht zu rechtfertigen sind, wie z. B. die Anrech
nung einer verlängerten Ausbildungszeit als Aus
fallzeit, Renten an junge Witwen und Kumulatio
nen von Versicherten- und Witwenrenten, aber 
keine Differenzierung der Versichertenrente zwi
schen Alleinstehenden und Verheirateten. Berück
sichtigt man überdies noch die zum großen Teil 
w illkürlichen Differenzierungen des Versorgungs
niveaus durch die große Zahl von Kumulierungen 
der Sozialleistungen -  etwa jeder zweite Rentner
haushalt bezieht mehr als eine Sozialleistung 
dann w ird deutlich, daß durch die vorhandenen 
Umverteilungs- und Kumulierungselemente in er
heblichem Maße Inkonsistenzen in das soziale 
Sicherungssystem hineingekommen sind.

Ohne einschneidende Reformen können diese In
konsistenzen nicht beseitigt werden. Sie könnten 
gleichzeitig dazu dienen, einen gewissen finan
ziellen Spielraum zu schaffen, mit dem die Gefähr
dung der sozialen Sicherung aufgrund der Ver
schlechterung der A ltersstruktur abgebaut wer
den kann.

Betriebliche Sozialpolitik deutscher 
Unternehmen seit dem 
19. Jahrhundert
R e f e r a t e  u n d  D i s k u s s i o n s b e i t r ä g e  d e s  w i s s e n s c h a f t 

l i c h e n  S y m p o s i u m s  d e r G e s e l l s c h a f t f ü r U n t e r n e h m e n s -  

g e s c h i c h t e  e . V .  a m  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 7 7  I n  H a m b u r g .  

I m  A u f t r a g  d e r  G e s e l l s c h a f t  f ü r  U n t e r n e h m e n s 

g e s c h i c h t e  e . V .  h e r a u s g e g e b e n  

v o n  H A N S  P O H L

1 9 7 8 .  V I I I ,  1 0 0  S e i t e n .  ( Z e i t s c h r i f t  f ü r  U n t e r n e h m e n s 

g e s c h i c h t e ,  B e i h e f t  1 2 . )  K a r t .  D M  1 9 , - .

I S B N  3 - 5 1 5 - 0 2 8 5 3 - 6

G e r a d e  d i e  v e r s t ä r k t e  a k t u e l l e  D i s k u s s i o n  ü b e r  d i e  

G r e n z e n  d e s  S o z i a l s t a a t s  u n d  e i n e  e v e n t u e l l e  U m 

s t r u k t u r i e r u n g  d e r  S o z i a l l e i s t u n g e n  h a t  g e z e i g t ,  w i e  

d r i n g e n d  n o t w e n d i g  e s  i s t ,  d i e  B e d e u t u n g  d e r  b e 

t r i e b l i c h e n  S o z i a l p o l i t i k  f ü r  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  s t a a t 

l i c h e n  S o z i a l p o l i t i k  d a r z u s t e l l e n ,  d i e  W e c h s e l w i r k u n 

g e n  z w i s c h e n  s t a a t l i c h e r ,  t a r i f l i c h e r  u n d  b e t r i e b l i c h e r  

S o z i a l p o l i t i k  I m  Z e i t v e r l a u f  a u f z u z e i g e n  u n d  d i e  

b e t r i e b s -  u n d  g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  F u n k t i o n  d e r  

b e t r i e b l i c h e n  S o z i a l l e i s t u n g e n  u n t e r  a l l e n  A s p e k t e n  

z u  u n t e r s u c h e n .

Quellensammlung zur Geschichte 
der deutschen Sozialpolitik 
1867 bis 1914 Beihefte
I. Arbeitgeberorganisationen

2. Zentrale Branchenverbände 
2,3. Dokumentation zur Organisations

geschichte des Vereins deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller 

B e a r b e i t e t  v o n  H A N S  J O A C H I M  H E N N I N G  

1 9 7 8 .  5 9  S e i t e n .  K a r t .  D M  1 8 , - .  I S B N  3 - 5 1 5 - 0 2 7 4 0 - 8

II. Arbeitnehm erorganisationen  
2. Berufsverbände 
2,12. Dokumentation zur Organisations

geschichte des deutschen M etall
arbeiter-Verbandes

B e a r b e i t e t  v o n  K L A U S - P E T E R  L Ü T C K E

1 9 7 8 .  1 5 1  S e i t e n .  K a r t .  D M  3 2 , - .  I S B N  3 - 5 1 5 - 0 2 7 3 9 - 4

D i e  h i s t o r i s c h e  F o r s c h u n g  ü b e r  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e n  

u n d  s o z i a l e n  I n t e r e s s e n v e r b ä n d e  h a t  s i c h  b i s h e r  a u f  

d i e  p o l i t i s c h e  T ä t i g k e i t  d i e s e r  V e r b ä n d e  u n d  a u f  i h r  

V e r h ä l t n i s  z u  d e n  p o l i t i s c h e n  P a r t e i e n  k o n z e n t r i e r t ,  

d a g e g e n  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  O r g a n i s a t i o n  u n d  d e r  

S t a t u t e n  d e r  I n t e r e s s e n v e r b ä n d e  v e r n a c h l ä s s i g t .  

D a h e r  h a b e n  s i c h  d i e  H e r a u s g e b e r  d e r  Q u e l l e n 

s a m m l u n g  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  S o z i a l p o l i t i k  

e n t s c h l o s s e n ,  d e n  Q u e l l e n b ä n d e n  e i n e  S e r i e  v o n  

B e i h e f t e n  z u r  O r g a n i s a t i o n s g e s c h i c h t e  d e r  s o z i a l 

p o l i t i s c h e n  I n t e r e s s e n v e r b ä n d e  ( A r b e i t g e b e r v e r b ä n d e  

u n d  G e w e r k s c h a f t e n )  a n  d i e  S e i t e  z u  s t e l l e n .  J e d e  

D o k u m e n t a t i o n  e n t h ä l t  n e b e n  e i n e r  h i s t o r i s c h e n  V o r 

b e m e r k u n g  e i n e  o r g a n i s a t i o n s g e s c h i c h t l i c h e  C h r o n i k ,  

d i e  T e x t e  d e r  S t a t u t e n  u n d  S t a t u t e n ä n d e r u n g e n  

s o w i e  A n g a b e n  ü b e r  d i e  s p e z i e l l e  Q u e l l e n l a g e  d e s  

j e w e i l i g e n  V e r b a n d e s ,  s e i n e  P e r i o d i c a  u n d  d i e  S e 

k u n d ä r l i t e r a t u r .

FRANZ STEINER VERLAG GMBH 
WIESBADEN
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